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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im rückwärtigen Bereich südlich der Blu-
menstraße und westlich des Remmesweiler-
weges, befinden sich eine unbebaute Flä-
che. Auf diesen sollen nun die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Realisie-
rung einer kleinen Photovoltaikanlage ge-
schaffen werden. Außerdem soll ein bereits 
genehmigtes Gebäude (Remmesweilerweg 
Nr. 71a) in seinem Bestand planungsrecht-
lich gesichert werden. 

Das Plangebiet ist im rechtskräftigen Be-
bauungsplan „Im Tiefbrunnenflur“ (1970) 
bereits als Allgemeines Wohngebiet festge-
setzt. Danach ist die Planung nicht umsetz-
bar. Insbesondere die seinerzeit vorgesehe-
ne Erschließung und Anordnung der 
Baufenster können so nicht mehr umgesetzt 
werden. 

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die geplante Photovolta-
ikanlage und zur planungsrechtlichen Si-
cherung des Bestandsgebäudes Nr. 71a be-
darf es daher der Teiländerung des 
Bebauungsplanes „Im Tiefbrunnenflur“.

Die Stadt Ottweiler hat somit nach § 1 Abs. 
3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB die 1. Teil-
änderung des Bebauungsplans „Im Tief-
brunnenflur“ beschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 1 ha.

Die 1. Teiländerung des Bebauungsplanes 
„Im Tiefbrunnenflur“ ersetzt in ihrem Gel-
tungsbereich den Bebauungsplan „Im Tief-
brunnenflur“ von 1970.

Mit der Teiländerung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens wur-
de die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13 BauGB 
 (Vereinfachtes Verfahren) durch geführt. Bei 
der vorliegenden Teiländerung des 
Bebauungsplanes handelt es sich um eine 
Anpassung, die die Grundzüge der Planung 
nicht berührt. 

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit der 
Neufassung des Bebauungsplanes nicht be-
gründet.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13 BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für die vorliegende 
Teiländerung des Bebauungsplanes zu. Eine 
Untersuchung der naturschutzrechtlichen 
Belange kam zu dem Ergebnis, dass keine 
Anhaltspunkte für derartige Beeinträchti-
gungen bestehen.

Der an § 50 BImSchG anknüpfende Aus-
schlussgrund in § 13 BauGB betrifft die von 
Störfallbereichen ausgehenden möglichen 
Auswirkungen bei einem schweren Unfall. 
Dieser ist hier nicht gegeben.

Damit sind die in § 13 BauGB definierten 
Voraussetzungen erfüllt, um die Neufas-
sung des Bebauungsplanes im vereinfach-
ten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchzu-
führen. Es sind keine Gründe gegeben, die 
gegen die Anwendung dieses Verfahrens 
sprechen.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB von einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, wel-
che Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, der zusammenfassenden Er-
klärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und von 
der frühzeitigen Unterrichtung und Erörte-
rung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
abgesehen wird.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Stadt Ottwei-
ler stellt für den Geltungsbereich eine Flä-
che für Wohnbebauung dar. Der Bebau-
ungsplan ist somit aus dem Flächennut-
zungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB entwi-
ckelt. 
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet liegt im nordwestlichen 
Siedlungsgebiet des Stadtteils Ottweiler, 
hinter der Wohnbebauung des Remmeswei-
lerweges und der Blumenstraße.

Der Geltungsbereich der 1. Teiländerung 
wird wie folgt begrenzt:

• Im Norden und Westen durch die Be-
bauung der Blumenstraße mit den pri-
vaten Grün- und Freiflächen 

• Im Süden  durch  Grünflächen mit 
Baumbestand,

• Im Osten durch die Bebauung des Re-
mesweilerweges mit den privaten Grün- 
und Freiflächen. 

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des 
Bebauungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine 
unbebaute, privat genutzte, mit z.T. verein-
zelten Gehölzbeständen versehene Grün- 
und Freifläche. Im  östlichen Teil des 
Plangebietes befindet sich das Gebäude 
Remmesweilweg Nr. 71a welches als Schu-
lungsgebäude mit Übernachtungsmöglich-
keiten genutzt wird. Die direkte Umgebung 
des Plangebietes ist überwiegend durch 
Wohnnutzungen mit zugehörigen Grün- 
und Freiflächen (Gärten) geprägt. 

Das Plangebiet ist im Eigentum einer Privat-
person, sodass von einer zügigen Umset-
zung ausgegangen werden kann. 

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Norden nach Süden 
leicht ab. Es ist nicht davon auszugehen, 
dass sich die Topografie, mit AUsnahme der 
Entwässerung in irgendeiner Weise auf die 
Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
auswirken wird.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet wird über die privaten Flä-
chen der Gebäude Remmesweilerweg Nr. 
71 und Nr. 71a an den Remmesweilerweg 
und somit an die Illinger Straßeund im wei-
teren Verlauf an die B 41 und damit an das 
überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen. 

Im Zuge der Realisierung des Planvorha-
bens ist die interne Erschließung herzustel-
len.

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist auf-
grund der bestehenden Bebauung bereits in 
der unmittelbaren Umgebung im Bereich 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Luftbild mit Geltungsbereich, Quelle Luftbild: Geobasisdaten, © LVGL ONL 27454/2022, Bearbeitung Kernplan

Versickerungsfähigkeit des Bodens (grün = geeignet, gelb = bedingt geeignet, rot = ungeeignet); Quelle: geo-
portal.saarland.de, Stand der Abfrage: 21.10.2022
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des Remmesweilerweges vorhanden. Hier-
bei handelt sich um einen Mischwasserka-
nal.

Die Entwässerung erfolgt analog zum Be-
stand. 

Die nach § 49 a SWG geltenden Vorgaben 
zur Beseitigung des Niederschlagswassers 
(Nutzung, Versickerung, Verrieselung, Ein- 
leitung des Niederschlagswassers in ein 
oberirdisches Gewässer) sind hier nicht an- 
zuwenden, da bereits seit 1970 Baurecht 
besteht und das Grundstück vor dem Jahr 
1999 bereits bebaut, damit befestigt und 
an die öffentliche Kanalisation angeschlos- 
sen war.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Die Betrachtung von Planungsalternativen 
im Sinne der Standortfindung kann aus fol-
genden Gründen außen vor bleiben: 

• Es handelt sich um eine Teiländerung 
eines bestehenden Bebauungsplanes

• Es handelt sich um eine sinnvolle Nach-
verdichtung des bestehenden Sied-
lungskörpers,

• Die Umgebung dient ebenfalls überwie-
gend dem Wohnen und als Standort 
von Nutzungen, die das Wohnen nicht 
wesentlich stören. Weder vom 
Plangebiet auf die Umgebungsnutzung 
noch von der Umgebung auf das 
Plangebiet sind nachteilige Auswirkun-
gen zu erwarten,

• Nutzungsintensivierung einer inner-
örtlichen Freifläche,

• Aufgrund der Lage innerhalb eines er-
schlossenen Wohngebietes ist die Ver- 
und Entsorgungsinfrastruktur bereits 
grundsätzlich im direkten Umfeld vor-
handen (geringer Erschließungsauf-
wand),

• Der Flächennutzungsplan stellt für das 
Grundstück Wohnbaufläche dar. 

• Eine Inanspruchnahme anderer Flächen 
im Außenbereich wird dadurch vermie-
den.

• Mit der planungsrechtlichen Zulässig-
keit einer PV-Anlage wird dem Thema 
Erneuerbare Energie Raum geschaffen. 
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Ottweiler: Grundzentrum

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerech-
te, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes; Siedlungsentwick-
lungen sollen sich ihrer städtebaulichen Struktur und Dimensionierung nach in das 
Orts- und Landschaftsbild einpassen: erfüllt

• (Z 32) Inanspruchnahme erschlossener Bauflächen statt Ausweisung und Erschlie-
ßung neuer Wohnbauflächen: erfüllt

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten • Baureifmachung für zweckentsprechende Nutzung von Grundstücken als 
Wohnungsbedarf sind für den Stadtteil Ottweiler 2,5 Wohnungen pro 1.000 Einwoh-
ner und Jahr festgelegt

• Bebauungsplan von 1970 mit seinem Baulücken bereits in der Wohneinheitenbilan-
zierung der Stadt enthalten. 

• Mit der Änderung des Bebauungsplanes werden vier potenzielle Baulücken aufgeho-
ben. Somit werden 8 Wohneinheiten zurückgenommen. 

• keine Auswirkungen auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungs-
strukturell ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflächenangebotes

Landschaftsprogramm • keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Einwohner Bedarfs-
faktor

WE-Bedarf 
2022-2032

Reserve 
FNP in ha

Siedlungs-
dichten in 
WE/ha

WE Reser-
ven

Bau-
lücken in 
B-Plänen 
nach §30, 
§33 und 
§34 Abs.4 
BauGB

WE Bedarf 
aktuell

Spalten A B C D E F G H

Berechnung A/1000xBx10 DxE C-F-G

Stadtteil 
Ottweiler

9.667 2,5 242 7,7 25 193 56 -7

Baulücken und künftiger Wohnungsbedarf im Stadtteil Ottweiler; Quelle: Stadt Ottweiler, Stand: 19.05.2022
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Kriterium Beschreibung

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Land schaftsbestandteile, Nationalparks,  
Naturparks, Biosphärenreservate 

nicht betroffen

Regionalpark Lage im Regionalpark Saar, aber nicht innerhalb eines der Projekträume; Regionalparks 
sind rein informelle Instrumente ohne restriktive Wirkungen 

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten verzeich-
nete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§  6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) be-
stehen keine aktuellen Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Arten im Umfeld 
des Geltungsbereiches, die Einträge des ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 
Saarland) belegen 500 m im nördlich angrenzenden Offenland einen Nachweis des 
recht häufigen Weidenglasflüglers (R. Hinsberger, 2011); aus der Biotopkartierung 
1991 stammt ein Nachweis des Braunkehlchen westlich der Ortslage von Ottweiler, 
das Brutvorkommen ist mit hoher Sicherheit heute erloschen 

• keine ausgewiesenen ABSP-Flächen betroffen

• kein registrierter Lebensraum n. Anh. 1, FFH-Richtlinie und kein n. § 30 BNatSchG 
gesetzlich geschützter Biotop im Umfeld der Maßnahme

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Ok-
tober bis 28. Februar einzuhalten.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach § 19 i.V.m. dem USchadG, Ver-
botstatbestand nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten, d. h. al-
le streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• Die Planungsfläche umfasst eine privat genutzte Freifläche in dem von der Blumen-
straße, dem Nelkenweg und dem Remmesweilerweg vollständig umschlossenen 
Wohnquartier innerhalb der Ortslage von Ottweiler

• Die geplanten ca. 460 m² große PV-Freiflächenanlage soll auf einer bestehenden 
südexponierten künstlich angelegten Böschung errichtet werden

• Eine Sichtverbindung und potentielle Blendwirkungen in die südlich angrenzende 
Bebauung werden durch Gehölze unterbunden

• Das Umfeld ist als Zierrasen mit jungen Obstbaumpflanzungen und einem geschot-
terten Weg angelegt; die Böschung selbst ist aktuell ebenfalls bis auf die Grasnarbe 
abgemäht; die verfügbaren Orthophotos lassen den Schluss nahe, dass diese auf-
grund der schwierigen Bearbeitbarkeit in der Vergangenheit jedoch nur unregelmä-
ßig freigestellt wurde; es darf mit einer ruderal geprägten Grünfläche gerechnet 
werden, die im Unterstand der geplanten Modultische dann zukünftig öfters gemäht 
werden wird 

• Über die als Fläche für Nebenanlagen festgesetzte PV-Anlage hinaus legitimiert der 
Bebauungsplan keine weiteren Baufenster und reduziert damit die im rechtskräfti-
gen B-Plan „Im Tiefenbrunnenflur“ von 1970 zulässige Bebauung drastisch
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Kriterium Beschreibung

Bestehende Vorbelastungen: 

• Private Ziergrünfläche im Innenbereich eines Wohnquartiers  

• daher geringe Lärmbelastung, aber Bewegungsreize durch freizeitliche Nutzung

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

• Beansprucht wird ein gehölzfreier Böschungsbereich, der von Ziergrünflächen um-
geben ist

• Mit wertgebenden Arten ist nicht zu rechnen

• Auf der geplanten PVA-Fläche bestehen keine Brutmöglichkeiten für Vögel

• Die Fläche ist frei von Gehölzen und baulichen Anlagen, Quartiermöglichkeiten für 
Fledermäuse bestehen daher ebenfalls nicht

• Der Geltungsbereich erfüllt daher lediglich eine (sehr eingeschränkte) Funktion als 
Teillebensraum (zum Nahrungserwerb) für siedlungsholde Vogel- und Fledermaus-
arten

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• Auf der gesamten Fläche keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten für planungsrele-
vante Arten

• Darüber hinaus dürfte der komplette Geltungsbereich sowohl von Vögeln als auch 
von Fledermäusen allenfalls als Teillebensraum zur Nahrungssuche frequentiert wer-
den

• Die zukünftige PVA stellt zumindest Sitzwarten für die hier vorkommenden Vögel zur 
Verfügung

• Bei den Fledermäusen ist ebenfalls mit den typischen Siedlungsarten zu rechnen, 
v.a. der Zwerg- und Breitflügelfledermaus evtl. dem Große Abendsegler; eine be-
sondere Qualität der Fläche als Jagdraum lässt sich gegenüber dem Siedlungsum-
feld nicht ausmachen

• Ein Vorkommen anderer prüfrelevanter Arten bzw. Artengruppen (Reptilien, Amphi-
bien, Insekten) kann für den Standort aufgrund der Habitatausstattung (u.a. fehlen-
de Oberflächengewässer, fehlende „Reptilienhabitate“1, fehlende Wirtspflanzen der 
prüfrelevanten Schmetterlingsarten) ausgeschlossen werden

• Verstöße gegen § 44 BNatSchG sind daher nicht zu erwarten 

Umwelthaftung

Auswirkungen im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes

•  Lebensräume n. Anh. 1 der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen

• Da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essentielle Bedeutung als 
Lebensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen werden kann, entspre-
chende Arten hier nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommenden 
Arten(gruppen) eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht prognostiziert 
werden kann, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz 
nicht zu erwarten

• Daher ist eine Freistellung von der Umwelthaftung im Zuge des Bauleitplanverfah-
rens möglich

1 der im Luftbild erkennbare regelmäßig aufgekommene Bewuchs schließt dies auch auf der südexponierten Fläche aus
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Das Plangebiet wird als Fläche für Wohnbebauung (Quelle: FNP der Stadt Ottweiler) dar-
gestellt. Demnach ist das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB vollständig erfüllt. 

Flächennutzungsplan (Ausschnitt) der Stadt Ottweiler, Quelle: Stadt Ottweiler

Bebauungsplan Lage innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Im Tiefbrunnenflur“ aus 
dem Jahr 1970 (Quelle: Stadt Ottweiler):

Relevante Festsetzungen:
• Allgemeines Wohngebiet

Auszug aus den Bebauungsplan „Im Tiefbrunnenflur“, Quelle: Stadt Ottweiler



Bebauungsplan „Im Tiefbrunnenflur - 1. Teiländerung“ 11 www.kernplan.de

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Art der baulichen Nutzung  
Allgemeines Wohngebiet

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 
BauNVO

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohn-
gebiet festgesetzt. Ein Allgemeines Wohn-
gebiet ist ein Baugebiet, dessen 
Zweckbestimmung vorwiegend dem Woh-
nen dient. Im Unterschied zum Reinen 
Wohngebiet können jedoch auch ergänzen-
de öffentliche und private Einrichtungen, 
welche die Wohnruhe nicht wesentlich stö-
ren, zugelassen werden.

Das Wohnen ergänzende und mit dem 
Wohnen verträgliche Nutzungen werden 
zugelassen. Hierzu gehören die der Versor-
gung des Gebietes dienenden Läden, nicht 
störende Handwerksbetriebe, Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale und gesund-
heitliche Zwecke sowie nicht störende Ge-
werbebetriebe und Anlagen für Verawaltun-
gen.

Bauplanungsrechtlich ist durch die Auswei-
sung des Allgemeinen Wohngebietes nicht 
von Beeinträchtigungen auf die angrenzen-
den Wohngebiete auszugehen. Somit ist die 
Sicherung gesunder Wohnverhältnisse ge-
wahrt.

In Bezug auf die in Allgemeinen Wohnge-
bieten allgemein und ausnahmsweise zu-
lässigen Nutzungen sind an diesem Stand-
ort in Ottweiler nicht alle Nutzungen reali-
sierungsfähig. 

Die allgemein zulässigen Schank- und Spei-
sewirtschaften werden ausgeschlossen, da 
diese potenziell die Nachtruhe beeinträchti-
gen können und daher an diesem Standort 
nicht erwünscht sind.

Die ausnahmsweise zulässigen Gartenbau-
betriebe und Tankstellen werden ausge-
schlossen, da diese aufgrund ihrer mögli-
chen Immissionsbelastung ebenfalls nach-
teilige Auswirkungen auf die Wohnnutzung 
sowie auf die Wohnruhe und -qualität ha-
ben können. Auch dem üblicherweise er-
höhten Flächenbedarf und den baulichen 
Anforderungen dieser Nutzungen kann an 
diesem Standort nicht Rechnung getragen 
werden. Insbesondere Tankstellen haben 

üblicherweise ein erhöhtes Verkehrsauf-
kommen, was wiederum nachteilige Aus-
wirkungen insbesondere in Bezug auf die 
Verkehrssicherheit der Anwohner mit sich 
bringen würde. Darüber hinaus ist der 
Standort aufgrund seiner - für eine solche 
Nutzung - dezentralen Lage und der gerin-
gen Flächengröße ungeeignet. Gartenbau-
betriebe und Tankstellen sind darüber hin-
aus aus gestalterischen Aspekten nicht in 
das Wohngebiet und in das Umfeld integ-
rierbar.

Ebenfalls ausgeschlossen werden Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes und Anlagen 
für sportliche Zwecke. Diese sind sowohl 
aufgrund der geplanten Wohnnutzung als 
auch aufgrund der bestehenden Umfeldnut-
zungen (Wohnbebauung) städtebaulich 
nicht erwünscht.

Die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage 
lässt sich nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO er-
fassen. Zusätzlich sind gemäß § 14 BauNVO 
im allgemeinen Wohngebiet auch Anlagen 
zur Nutzung solarer Strahlungsenergie zu-
lässig sofern sie dem Nutzungszweck des 
Baugebietes oder der im Baugebiet liegen-
den Grundstücke selbst dienen. Dies ist bei 
einer Freiflächenphotovoltaikanlage gege-
ben. 

An anderer Stelle im Stadtgebiet sind aus-
reichend Flächen bzw. geeignetere Standor-

te für die ausgeschlossenen Nutzungen vor-
handen. 

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl gem. §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 ent-
spricht gemäß § 17 BauNVO dem Orientie-
rungswert für die bauliche Nutzung in Rei-
nen Wohngebieten und wird in Anlehnung 
an den Bestand der umliegenden 
Wohnbebauung festgesetzt, wodurch eine 
optimale Auslastung der Grundstücke bei 
geringer Verdichtung geschaffen wird. Die 
entstehende Grundstücksbebauung lässt 
auf dem Grundstück somit ausreichend 
Freiflächen für eine Durchgrünung. Weiter-
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hin wird ein sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden sichergestellt.

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenan-
lagen im Sinne des § 14 BauNVO und bau-
lichen Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche, durch die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird, überschritten werden. 

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass lediglich unterge-
ordnete Nebenanlagen wie Stellplätze zu 
einem höheren Maß der baulichen Nutzung 
führen werden. Unvertretbaren Versiegelun-
gen durch Hauptgebäude wird damit be-
gegnet, die anteilsmäßige Flächenbegren-
zung wird gewahrt.

Zahl der Vollgeschosse

Gem. § 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollge-
schosse die Geschosse, die nach landes-
rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind 
oder auf ihre Zahl angerechnet werden.

Mit der Beschränkung der Zahl der Vollge-
schosse wird das Ziel verfolgt, die Errich-
tung überdimensionierter Baukörper im Ver-
gleich zu den umliegenden Gebäuden zu 
unterbinden.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich an 
der angrenzenden Wohnbebauung. Die 
Festsetzung ermöglicht die Wahrung des 
städtebaulichen Charakters der Umgebung 
und somit ein harmonisches Einfügen der 
Wohnbebauung in den Bestand. Einer 
gegenüber dem Bestand unverhältnismäßi-
gen überdimensionierten Höhenentwick-
lung wird vorgebeugt

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Nachbargrenzen 
auf den Baugrundstücken angeordnet wer-
den. In der offenen Bauweise sind die Ge-
bäude gemäß der LBO mit seitlichem Grenz-
abstand zu errichten.

Die Festsetzung der offenen Bauweise 
orientiert sich an der angrenzenden 
Wohnbebauung und ermöglicht eine aufge-
lockerte Bebauung. Um einen kleinteiligen 
Charakter der Bebauung zu erzielen, wird 

die Gebäudetypologie auf Einzelhäuser be-
grenzt. 

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht überschritten werden darf.

Die Abmessungen des durch die Baugrenzen 
beschriebenen Baufensters wurden so ge-
wählt, dass den Bauherren für die spätere 
Realisierung ausreichend Spielraum ver-
bleibt, gleichzeitig aber eine umweltgerech-
te, sparsame und wirtschaftliche Grund-
stücksausnutzung erreicht wird. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck des in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücks oder des Bau-
gebiets selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Damit ist eine zweck-
mäßige Bebauung des Grundstücks mit den 
erforderlichen Nebenanlagen und Einrich-
tungen sichergestellt, ohne gesondert 
Baufenster ausweisen zu müssen.

Flächen für Nebenanlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung der Flächen für 
Nebenanlagen dient der Positionierung der 
geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage. 

Höchstzulässige Zahl der  
Wohnungen je Wohngebäude

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Anzahl 
der Wohnungen auf maximal 2 je Wohnge-
bäude verhindert die Entstehung eines 
Mehrfamilienhauses und damit ein erhöh-
tes Verkehrsaufkommen.

Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflan-
zungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der Lage des Plangebietes in di-
rekter Nachbarschaft zu der bereits be-
stehenden Wohnbebauung ist die hochwer-
tige und qualitätsvolle Ausgestaltung der 
Freiräume von besonderer Bedeutung. Mit 
den getroffenen grünordnerischen Festset-
zungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Landschafts- und Ortsbild geschaffen.

Die getroffenen grünordnerischen Festset-
zungen tragen dazu bei, dass eine struktur-
reiche und optisch ansprechende Eingrü-
nung des Wohngebietes geschaffen wird.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarlän-
disches Wassergesetz)

Die festgesetzte Abwasserbeseitigung dient 
der ordnungsgemäßen Entwässerung aller 
Flächen innerhalb des Plangebietes. Die 
Entsorgungsinfrastruktur ist aufgrund der 
bestehenden Bebauung in der unmittelba-
ren Umgebung bereits grundsätzlich vor-
handen. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarlän-
dischen Landesbauordnung (LBO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern und damit ge-
stalterische Negativwirkungen auf das Orts- 
und Landschaftsbild zu vermeiden, werden 
örtliche Bauvorschriften in den Bebauungs-
plan aufgenommen.

Schottergärten werden als unzulässig er-
klärt, da sie zum einen keiner Begrünung 
unbebauter Grundstücksflächen gleichkom-
men und zum anderen nicht als städtebau-
lich und naturschutzrechtlich erwünschte 
Gestaltungselemente anzusehen sind. Die 
Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung der 
Sonnenenergie auf den Dächern ermöglicht 
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die Energiegewinnung aus solarer Strah-
lungsenergie im Sinne der Nachhaltigkeit. 
Die getroffenen Einschränkungen bei der 
Fassadengestaltung und Dacheindeckung 
sollen Auswüchse (z.B. glänzende / reflek-
tierende Materialien) verhindern. 
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der 
Teiländerung eines Bebauungsplanes die 
öffentlichen und privaten Belange gegenei-
nander und untereinander gerecht abwä-
gen. Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungs entscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
chen Auswirkungen beachtet und in den 
Bebauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-

sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich das Wohngebiet hinsichtlich Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
sowie der überbaubaren Grundstücksflä-
chen in die Umgebung und in die direkte 
Nachbarschaft (Wohnnutzung) einfügt. Die 
Festsetzungen orientieren sich dabei größ-
tenteils an der angrenzenden Bebauung, 
bzw. am vorhandenen Bebauungsplan. 
Hierdurch wird Konfliktfreiheit gewährleis-
tet. Zusätzlich schließen die im Bebauungs-
plan getroffenen Festsetzungen innerhalb 
des Plangebietes jede Form der Nutzung 
aus, die innergebietlich oder im direkten 
Umfeld zu Störungen und damit zu Beein-
trächtigungen der Wohnnutzung führen 
können. Auch die Errichtung einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage hat keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die Umge-
bung. Grundsätzlich sind Photovoltaikanla-
gen emissionsarm und verursachen be-
triebsbedingt keine Lärmbelastungen. Von 
einer PV-Freiflächenanlage könnten daher 
lediglich störende Lichtreflektionen/ 
Blendwirkungen der PV-Module ausgehen. 
Jedoch geht von punktuellen Anlagen kaum 
Spiegelungen aus.  Aufgrund der bereits 
vorhanden Grundstückseingrünung ist jzu-
sätzlich davon auszugehen, dass keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Lichtimmis sionen und deren 
Blendwirkungen zu erwarten sind. 

Es kommt somit zu keinen nachteiligen Aus-
wirkungen auf gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse durch die vorgesehene 
Planung.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst. Beim 
Plangebiet handelt es sich um eine 
innerörtliche Freifläche, die überwiegend 

von Wohnbebauung umgeben ist. Durch die 
geplante Errichtung der PV-Anlage entste-
hen keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbildes, da die Anlage 
vollständig in einem vollständig eingegrün-
ten Bereich erichtet werden soll. Auch die  
festgestzen Eingrünungen des Plangebietes 
tragen dazu bei, keine negativen Auswir-
kungen auf das Ortsbild entstehen zu las-
sen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Geltungsbereich ist aufgrund der be-
stehenden Nutzungen in der unmittelbaren 
Umgebung (u. a. Wohn- und Gartennut-
zung) und der daraus resultierenden Stör-
disposition aufgrund der Anliegeraktivitäten 
entsprechend vorbelastet.

Durch die geplante Bebauung kommt es zu 
keiner erheblichen nachteiligen Beeinträch-
tigung von artenschutzrechtlich relevanten 
Tierarten. 

Bei der Beurteilung der Auswirkungen wer-
den Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt (u. a. Rodungsfrist). Erheblich nachteili-
ge Beeinträchtigungen von artenschutz-
rechtlich relevanten Arten sind somit nicht 
zu erwarten. 

Im Übrigen gelten gem. § 13a BauGB Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung bzw. 
Teiländerung des Bebauungsplanes zu er-
warten sind, als vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt. Ein Ausgleich ist somit 
nicht erforderlich. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Energie

Es sind keine negativen Auswirkungen auf 
die Belange der Versorgung bekannt. Die in 
der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage ge-
wonnene Energie wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist. Ein Wasseranschluss 
ist nicht erforderlich, wäre jedoch aufgrund 
der Umgebungsbebauung vorhanden. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Durch die geplante Realisierung der 
PV-Anlage sowie der  wird es zu keinem An-
stieg des Verkehrsaufkommens kommen. 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und der Hoch-
wasservorsorge, insbesondere die 
Vermeidung und Verringerung von 
Hochwasserschäden einschließlich 
Schäden durch Starkregen

In Anbetracht der vergangenen Starkregen-
ereignisse und vor dem Hintergrund klimati-
scher Veränderungen sind während der 
Baudurchführung und bis hin zur endgülti-
gen Begrünung und Grundstücksgestaltung 
besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen durch die Grund-
stückseigentümer zu bedenken. Den umlie-
genden Anliegern wird folglich kein zusätz-
liches Risiko durch unkontrollierte Überflu-
tungen entstehen. Es wurden entsprechen-
de Hinweise zum Schutz vor Überschwem-
mungen durch Starkregen in den Bebau-
ungsplan aufgenommen.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
durch das Vorhaben nicht negativ beein-
trächtigt werden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimaschutzes

Im Zuge der Realisierung der geplanten 
Realisierung der PV-Anlage könnte durch 
die Überbauung mit PV-Modulen lokalkli-
matische Veränderungen auftreten, welche 
jedoch aufgrund der geringen Größe der 
Anlage keine großräumige klimarelevanten 
Auswirkungen mit sich bringt. 

Durch die Nutzung von Solarenergie wird 
ein Beitrag zum Klimaschutz gewährleistet.

Bei dem Vorhaben handelt es sich auch um 
ein Projekt zur regenerativen Energiegewin-
nung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-
politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung.

Auswirkungen der Planung auf die 
privaten Belange

Negative Auswirkungen der Planung auf 
private Belange sind nicht zu erwarten.

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten. Zum einen wird der festgesetzten 
Nutzungsart der Umgebung entsprochen. 
Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um das harmonische 
Einfügen in den Bestand zu sichern.

Auswirkungen auf alle  
sonstigen Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Planungsrechtliche Ordnung eines Be-
reiches, der nicht wie ursprüngloich ge-
plant umgesetzt werden soll

• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie

• Bauplanungsrechtliche Sicherung be-
reits vorhandener Bebauung

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild

• Bei Beachtung der Hinweise keine ent-
gegenstehenden naturschutzrechtli-
chen Vorgaben, keine umweltschützen-
den Belange betroffen

• keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange des Hochwasser-
schutzes

• Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf den Verkehr sowie keine nega-
tiven Auswirkungen auf die Ver- und 
Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

• Positive Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes

• Vorhaben entspricht der Nachhaltig-
keitsstrategie der Stadt Ottweiler im Ziel 
7 der Agenda 2030.

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Teiländerung des Bebauungspla-
nes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Teiländerung des Bebau-
ungsplanes wurden die zu beachtenden Be-
lange in ihrer Gesamtheit untereinander 
und gegeneinander abgewogen. Aufgrund 
der genannten Argumente, die für die Pla-
nung sprechen, kommt die Stadt Ottweiler 
zu dem Ergebnis, dass der Umsetzung der 
Planung nichts entgegensteht.


